
        

 

Anzeige zur Haltung eines Hundes der Kategorie 
(Die Anzeige der Hundehaltung ist Gebührenpflichtig) 
 

Nach dem Landeshundegesetz-LHundG NRW vom 18.02.2002 (GV NRW 2002, S.656) 
 

 Gefährlicher Hund  Hund bestimmter Rasse  großer Hund  
 (§3 LHundG NRW)  (§10 LHundG NRW)   (§11 LHundG NRW)
          (min.40 cm groß und/oder 
          20 kg schwer) 
           
 
1. Angaben zum Halter des Hundes: 
Name, Vorname:   ____________________________________ 

Straße, Hausnummer:   ____________________________________ 

Postleitzahl, Ort:   ____________________________________ 

Geburtsdatum und –Ort:  ____________________________________ 

Telefonnummer:   ____________________________________ 

 

2. Angaben zum Hund: 

Name des Hundes:   ____________________________________ 

Rasse:      
(Mischlinge sind eindeutig zu benennen) ____________________________________________ 
 

Geschlecht:          männlich  weiblich  

Größe/Gewicht:   ______________cm__________________kg 

Alter/Wurfdatum:   ____________________________________ 

Fellfarbe/bes. Kennzeichen:  ____________________________________ 

Chipnummer:    ____________________________________ 

Seit wann wird der Hunde gehalten: ____________________________________ 

Wo wird der Hund gehalten?       Wohnung      Zwinger         

     sonstiges__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte ausgefüllt und mit den 

erforderlichen Unterlagen an die 

Gemeinde Ascheberg, Ordnungsamt 

Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg 



 
3. Erforderliche Unterlagen           
 

 bei der Haltung eines großen Hundes    
(§11 LHundG NRW) 

 bei der Haltung eines gefährlichen Hundes 
(§3 LHundG NRW) bzw. eines Hundes 
einer bestimmten Rasse                           
(§10 LHundG NRW) 

 

 Kopie eines Versicherungsscheins über 
eine abgeschlossene 
Haftpflichtversicherung für den Hund  
(Mindestdecksumme in Höhe von 
500.000€ für Personenschäden und in 
Höhe von 250.000€ für sonstige Schäden). 
 

 Nachweis der erforderlichen Sachkunde. 
Der Nachweis der Sachkunde kann durch 
die Sachkundebescheinigung einer oder 
eines anerkannten Sachverständigen, einer 
anerkannten Stelle oder von durch die 
Tierärztekammer benannten Tierärztinnen 
und Tierärzten erteilt werden. 
 

 Besitzer eines Jagdscheines  
Als Nachweis kann auch eine Kopie des 
Jagdscheines  den Unterlagen beigefügt 
werden. In diesem Fall wird eine 
Sachkundebescheinigung nicht benötigt.  
 

 Tierärztliche Bescheinigung über die 
Identitätskennzeichnung des Hundes durch 
einen Mikrochip. 

 

 Führungszeugnis (Beleg Art O). 
 

 Kopie des Versicherungsscheins über eine 
abgeschlossene Haftpflichtversicherung für 
den Hund: 
(die Rasse des Hundes, muss aus dem 
Vertrag erkennbar sein, 
Mindestdecksumme in Höhe von 500.000€ 
für Personenschäden und in Höhe von 
250.000€ für sonstige Schäden). 
 

 Tierärztliche Bescheinigung über die 
Identitätskennzeichnung des Hundes durch 
einen Mikrochip. 
 

 Unterlagen, aus denen hervorgeht, welche 
Räumlichkeiten, Einrichtungen und 
Freianlagen dem Hund zur Verfügung 
stehen, um eine Verhaltensgerechte und 
ausbruchsichere Unterbringung zu 
ermöglichen (z.B. Grundskizzen, Lageplan, 
Fotos). 

 
 

 Nachweis der erforderlichen Sachkunde. 
Der Nachweis ist durch eine 
Sachkundebescheinigung eines amtlichen 
Tierarztes (Veterinäramt) zu erbringen. 
 

 
 
4. Erklärung 
 
Ich versichere mit meiner Unterschrift, 

 dass ich in der Lage bin, den Hund sicher an der Leine zu halten und zu führen; 

 dass ich die Vorschriften des LHundG NRW kenne und ich mich keiner Vergehen im Sinne 
des §7 LHundG NRW schuldig gemacht habe, die gegen meine Zuverlässigkeit sprechen. 
Darüber hinaus versichere ich, dass ich weder trunksüchtig noch rauschmittelsüchtig bin und 
eine Betreuung nach §1896 BGB nicht vorliegt; 
 

 
Datum und Unterschrift: _____________________________ 


